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an die Beweiskraft des scultetus antiquus glauben, den er als 
Beispiel zitiert (S. 56, Anm. 93 b). Das Natürliche ist doch, hier 
mit der früheren Forschung an eine weiter zurückliegende Bundes­
schließung zu denken.

Von dieser neuen Chronologie aus versucht Meyer nun auch 
die einzelnen Bestandteile der Befreiungsgeschichte als historisch 
zu erweisen. Vor allem beschäftigt er sich mit den Namen der 
habsburgischen Vögte. Durch eine Urkunde vom 24. April 1289 
wird ein gewisser Konrad von Tilndorf als Vogt von Kiburg 
bezeugt, der in dieser Urkunde sehr peremtorische Befehle erteilt 
(S. 99). Eine andere Urkunde vom 6. Januar 1289 zeigt, daß 
Konrad von Tilndorf kurz vorher eine Frau namens Katharina 
heiratete, die aber am 6. Oktober 1292 bereits als Frau eines 
Heinrich von Schwandegg erscheint (S. 113); dadurch wird be­
wiesen, daß Tilndorf mindestens ein Jahr vorher, 1291, gestorben 
ist, wahrscheinlich aber schon Ende 1290, weil sein Nachfolger 
schon unter Rudolf von Habsburg als solcher zu belegen ist. Da 
dies der einzige Schwyzer Landvogt ist, der für die in Frage 
kommenden Jahre zu belegen ist, so ist er nach der Ansicht 
Meyers der 'Geßler’ der Befreiungschronik. Es stimmt alles ganz 
vortrefflich: 1289 stellt Konrad von Tilndorf jene Urkunde aus, 
1291 ist er tot. In der Zwischenzeit wurde er eben von Teil er­
schossen. Aber wie konnte aus Tilndorf Geßler werden? Hier 
merken wir nun, warum Meyer eine so lange Vorgeschichte des 
Textes der Befreiungsgeschichte braucht. Sie hat es nach seiner 
Meinung verschuldet, daß wir gerade bei den Namen der Haupt­
personen mit starken Lesefehlern zu rechnen haben. Er sucht 
durch ein Schriftbild zu erläutern (S. 105), daß 'Geßler’ eine 
deutlich erkennbare Verlesung aus 'Tilndorf’ ist, umgekehrt aber 
auch 'Teil’ aus diesem Namen entstanden ist, indem man den 
Täter Tillendorftöter, Tillentöter und schließlich Tillen oder Teil 
nannte, wobei der Vorname möglicherweise aus einer Kombi­
nation von Tillen und dem Vornamen des Schützen (Teilen-Willi 
= Wilhelm Teil) zu erklären sei. Beide Namen, 'Geßler’ sowohl 
wie 'Teil’, sollen also aus dem echten Vogtnamen Tilndorf ent­
standen sein. Und nun, nachdem sich hier ein weites Feld 
neuer Möglichkeiten eröffnet hatte, lag es nahe, auch andere 
Namen der Befreiungschronik durch Lesefehler zu 'historisieren’. 
Wenn es im Weißen Buche später nach der Erzählung von der 
Tat des Wilhelm Teil heißt, daß die Staufacher - Gesellschaft


